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NOVEMBER 2024 

EDITORIAL 

Liebe Mandantinnen und 
Mandanten, 

die Steuerermäßigung für ener-
getische Maßnahmen, wie z. B. 
den Einbau eines modernen 
Heizkessels, kann erst dann ge-
währt werden, wenn die Mon-
tage vorgenommen und auch 

der Rechnungsbetrag vollständig auf das Konto des 
Installationsunternehmens bezahlt wurde. So ent-
schied der Bundesfinanzhof. 

Die Frage, ob ein Anspruch auf Abzug von Aufwendun-
gen für Handwerkerleistungen besteht, beschäftigte 
das Finanzgericht Düsseldorf. Insbesondere bei Leis-
tung einer nicht durch eine Rechnung angeforderten 
Vorauszahlung, wenn diese im Veranlagungszeitraum 
vor Ausführung der Handwerkerleistungen erbracht 
wird. 

Die zunehmende Verbreitung von Photovoltaikanla-
gen führt auch zu Fragen an den Bundesfinanzhof. 
Dieser entschied, dass es sich bei der Lieferung von 
Strom, den der Vermieter von Wohnraum über eine 
Photovoltaikanlage selbst erzeugt und an seine Mie-
ter gegen Entgelt abgibt, nicht um eine unselbststän-
dige Nebenleistung der umsatzsteuerfreien (langfris-
tigen) Vermietung von Wohnraum, sondern um eine 
selbstständige umsatzsteuerpflichtige Leistung han-
delt. 

Das Bundesfinanzministerium hat am 15.10.2024 das 
Schreiben "Ausstellung von Rechnungen nach § 14 
UStG - Einführung der obligatorischen elektronischen 
Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unter-
nehmern ab dem 01.01.2025" veröffentlicht. Darin er-
läutert es die zur E-Rechnung getroffenen Regelungen 
des Wachstumschancengesetzes und geht auf beson-
dere Fragestellungen zur E-Rechnung ein. 

Haben Sie Fragen zu diesem Mandanten-Magazin 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an.  
Wir beraten Sie gern. 

Einen goldenen Herbst wünscht Ihnen 

Ihr 
 

Michael Sackmann
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte: Tatsächlich benutzte län-

gere Fahrtstrecke als offensichtlich ver-

kehrsgünstigere Fahrstrecke 

Eine Straßenverbindung ist dann als verkehrsgüns-
tiger als die kürzeste Verbindung zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte anzusehen, wenn 
der Arbeitnehmer eine andere - längere - Straßen-
verbindung nutzt und die Arbeitsstätte auf diese 
Weise trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen in 
der Regel schneller und pünktlicher erreicht. „Of-
fensichtlich" verkehrsgünstiger ist die vom Arbeit-
nehmer gewählte Straßenverbindung dann, wenn 
ihre Vorteilhaftigkeit so auf der Hand liegt, dass 
sich auch ein unvoreingenommener, verständiger 
Verkehrsteilnehmer unter den gegebenen Ver-
kehrsverhältnissen für die Benutzung der Strecke 
entschieden hätte. Dass bei extremen Stauverhält-
nissen die Umwegstrecke auch mal verkehrsgünsti-
ger und schneller sein kann, reicht insoweit nicht 
aus. So entschied das Niedersächsische Finanzge-
richt (Az. 9 K 117/21). 

Krankheitsgründe können grundsätzlich gegen die 
Zumutbarkeit der Benutzung der kürzeren Fahrt-
strecke sprechen. Die im Streitfall nicht weiter be-
legte erhöhte Unfallgefahr auf der kürzeren Fahrt-
strecke sowie eine dargelegte Erforderlichkeit von 
planbaren Pausen wegen Rückenleidens bzw. 
Schwerbehinderung steht einer Unzumutbarkeit 
der Benutzung der kürzeren Fahrtstrecke jedenfalls 
dann nicht entgegen, wenn der Kläger - wie hier - 
infolge eines Standortwechsels des Arbeitgebers in 
einem späteren Veranlagungszeitraum einen Groß-
teil der streitbefangenen kürzeren Fahrtstrecke 
später tatsächlich nutzte. 

Bei Lieferung von Mieterstrom zum Vor-

steuerabzug berechtigt 

Bei der Lieferung von Strom, den der Vermieter von 
Wohnraum über eine Photovoltaikanlage selbst er-
zeugt und an seine Mieter gegen Entgelt abgibt, 
handelt es sich nicht um eine unselbstständige Ne-
benleistung der umsatzsteuerfreien (langfristigen) 
Vermietung von Wohnraum, sondern um eine 
selbstständige umsatzsteuerpflichtige Leistung. 

Diese berechtigt zum Vorsteuerabzug aus den Ein-
gangsleistungen, da kraft Gesetzes für den Mieter 
die Möglichkeit besteht, den Stromanbieter frei zu 
wählen, und die Stromlieferung getrennt und nach 
individuellem Verbrauch abgerechnet wird. So ent-
schied der Bundesfinanzhof (Az. XI R 8/21). 

Der Vermieter sah die Stromerzeugung und die Lie-
ferung an die Mieter jeweils als eigenständige Leis-
tung an, während das Finanzamt eine Gesamtleis-
tung sah, nämlich die Vermietung einer Wohnung 
mit der dazugehörigen Stromlieferung.  

Der Grund für die gegenteiligen Auffassungen lag 
selbstverständlich darin, dass der Vermieter den 
Vorsteuerabzug für die Photovoltaikanlage bean-
spruchte, während das Finanzamt dies ablehnte. 

Der Bundesfinanzhof beurteilte diesen Fall insbe-
sondere unter Berücksichtigung der hierfür abge-
schlossenen Verträge. Da der Stromlieferungsver-
trag unabhängig vom Mietvertrag über die Wohn-
räume bestand, handelte es sich nach seiner Auf-
fassung um zwei verschiedene Leistungen. Die Ver-
einbarung über die Stromlieferung war unabhängig 
vom Mietvertrag kündbar. Dies ergibt sich auch aus 
§ 42a Abs. 2 des Gesetzes über die Elektrizitäts- und 
Gasversorgung (EnWG), in dem ein ausdrückliches 
Koppelungsverbot zwischen dem Miet- und dem 
Energielieferungsvertrag enthalten ist. Die Mieter 
konnten daher unabhängig vom Mietvertrag den 
Stromlieferungsvertrag kündigen und danach den 
Strom von einem anderen Anbieter beziehen. 

Referentenentwurf eines E-Fuels-only- 

Gesetzes 

Das Bundesfinanzministerium hat am 08.10.2024 
den Referentenentwurf eines Gesetzes zur steuer-
lichen Behandlung von lediglich mit E-Fuels be-
treibbaren Kraftfahrzeugen (E-Fuels-only-Gesetz) 
veröffentlicht. Demnach sollen die für Elektro- und 
extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge beste-
henden Sonderregelungen für z. B. Dienstwagen-
besteuerung, Kfz-Steuer und Hinzurechnung von 
Mietzinsen und Leasingraten auch auf E-Fuels-
Fahrzeuge ausgeweitet werden. Der Großteil der 
Regelungen gilt erst ab 2030. 
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Kein Abzug von Aufwendungen für Hand-

werkerleistungen bei geleisteter Voraus-

zahlung, wenn diese im Veranlagungszeit-

raum vor Ausführung der Handwerkerleis-

tungen erbracht wird 

Es besteht kein Anspruch auf den Abzug von Auf-
wendungen für Handwerkerleistungen bei Leistung 
einer nicht durch eine Rechnung angeforderten 
Vorauszahlung, wenn diese im Veranlagungszeit-
raum vor Ausführung der Handwerkerleistungen 
erbracht wird. So entschied das Finanzgericht Düs-
seldorf (Az. 14 K 1966/23). 

Die streitgegenständlichen Aufwendungen würden 
zwar dem Grunde nach dem Tatbestand des § 35a 
Abs. 3 EStG unterfallen, für die Handwerkerleistun-
gen hätten jedoch keine Rechnungen vorgelegen. 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steu-
erermäßigung für Handwerkerleistungen ist, dass 
der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine 
Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das 
Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. Eine 
Berücksichtigung der streitgegenständlichen Auf-
wendungen scheidet zudem auch deshalb aus, weil 
keine Aufwendungen „für die Inanspruchnahme 
von Handwerkerleistungen“ getätigt wurden. 
Handwerkerleistungen wurden im Streitjahr nicht 
erbracht. Eine Berücksichtigung der Zahlungen ist 
auch deshalb zu versagen, weil sie dem Gesetzes-
zweck des § 35a EStG widerspräche. Die gesetzge-
berische Intention kann nicht durch „eigenmäch-
tige“ (Voraus-)Zahlungen umgangen werden. Ins-
besondere gilt dies auch für eine einseitige und bar 
jeder Marktüblichkeit vorgenommene Verwen-
dungsbestimmung dergestalt, dass die nicht ange-
forderte Vorauszahlung ausschließlich (noch nicht 
erbrachte) Arbeitskosten umfassen soll. 

Steuerermäßigung für Erneuerung einer 

Heizungsanlage nur nach Montage und 

vollständiger Überweisung des Rech-

nungsbetrags 

Das klagende Ehepaar hatte die Heizung des von 
ihnen bewohnten Einfamilienhauses im Jahr 2021 
durch den Einbau eines neuen Gasbrennwertheiz-
kessels modernisiert. Die Kosten für die Lieferung 
und die Montage des Kessels beliefen sich auf über 

8.000 Euro. In der Rechnung waren auch Kosten für 
Monteurstunden und Fachhelferstunden enthal-
ten. Seit März 2021 zahlten die Kläger gleichblei-
bende monatliche Raten in Höhe von 200 Euro auf 
den Rechnungsbetrag. Im Jahr 2021 wurden infol-
gedessen 2.000 Euro bezahlt. Das Finanzamt lehnte 
bei der Festsetzung der Einkommensteuer für das 
Jahr 2021 die von den Klägern beantragte Steuer-
ermäßigung für energetische Maßnahmen ab. Erst 
mit Begleichung der letzten Rate im Jahr 2024 
komme diese in Betracht.  

Das Finanzgericht und der Bundesfinanzhof schlos-
sen sich dieser Auffassung an. Die Steuerermäßi-
gung für energetische Maßnahmen kann (gemäß 
§ 35c EStG) nicht in Anspruch genommen werden, 
bevor der Steuerpflichtige den in der Rechnung 
über die förderungsfähige Maßnahme ausgewiese-
nen Betrag vollständig auf das Konto des Leistungs-
erbringers gezahlt hat. Bevor die vollständige 
Begleichung der Rechnung nicht stattgefunden hat, 
liegt der geforderte Abschluss der Maßnahme nicht 
vor. Daraus folgt weiter, dass auch die im Jahr 2021 
geleisteten Teilzahlungen nicht zu berücksichtigen 
sind.  

Hinweis: 

Der Bundesfinanzhof wies abschließend darauf hin, dass 
im Streitjahr 2021 eine Steuerermäßigung gemäß § 35a 
Abs. 3 EStG für Handwerkerleistungen in Betracht 
kommt. Nach dieser Vorschrift werden allerdings nur die 
Arbeitskosten und nicht auch die Materialkosten be-
günstigt. Wenn die Steuerermäßigung für Handwerker-
leistungen in Anspruch genommen wird, dann ist eine - 
zusätzliche - Förderung auf der Grundlage des § 35c EStG 
ausgeschlossen. 
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Bemessungsgrundlage für die Grunder-

werbsteuer: Einbeziehung der auf ver-

kauftem Waldgrundstück aufstehenden 

Bäume 

Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern 
hatte zu entscheiden, ob bei der Bemessungs-
grundlage für die Grunderwerbsteuer der Wert der 
auf dem Grundstück aufstehenden Bäume mit ein-
zubeziehen ist (Az. 1 K 180/23). 

Wann ein „Grundstück” im Sinne des Grunder-
werbsteuerrechts anzunehmen ist, richtet sich 
nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Ob 
Gehölze zum Grundstück zählen, hängt letztlich da-
von ab, zu welchem Zweck die Aussaat bzw. das 
Einpflanzen des Gehölzes erfolgt ist. Aufstehende 
Gehölze sind im Ausgangspunkt grundsätzlich 
wesentliche Bestandteile des Grundstücks, gleich, 
ob sie durch Selbst- oder Fremdaussaat unmittel-
bar am Standort gewachsen oder anderweitig vor-
gezogen und eingepflanzt sind. 

Wenn sich beim Verkauf eines Waldgrundstücks 
mit 80 bis 120 Jahren alten Bäumen der innere 
Wille des Grundstückseigentümers zum Zeitpunkt 
der Anpflanzung nicht mehr feststellen lässt, geht 
das zu Lasten des Steuerpflichtigen. Wenn beim 
Verkauf eines Waldgrundstücks die Vertragschlie-
ßenden über die Übereignung der Bäume keine ge-
sonderte vertragliche Regelung getroffen haben, 
auch den vereinbarten Kaufpreis nicht in Anteile 
für Grund und Boden sowie Bäume aufgeteilt und 
sich aufgrund des Alters der Bäume auch keine Er-
kenntnisse zu den Absichten des Anpflanzenden 
mehr gewinnen lassen, spricht dies dafür, dass die 
Vertragschließenden die aufstehenden Bäume 
nicht als Scheinbestandteile, sondern nach der 
Grundregel des § 94 Abs. 1 Satz 2 BGB als wesentli-
che Grundstücksbestandteile angesehen haben 
und dass somit der volle vereinbarte Kaufpreis die 
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer 
darstellt.

Entwurf einer Bürokratieentlastungsver-
ordnung  

Die Bundesregierung hat am 09.10.2024 den vom 
Bundesminister der Justiz vorgelegten Entwurf ei-
ner Bürokratieentlastungsverordnung beschlos-
sen. Die Verordnung ist Teil des Meseberger Entlas-
tungspakets und ergänzt das Bürokratieentlas-
tungsgesetz IV. 

Insgesamt umfasst die Verordnung 32 Rechtsände-
rungen, deren jährliche Entlastung für die Wirt-
schaft sich auf rund 420 Millionen Euro beläuft. Die 
Beiträge stammen aus mehreren Bundesministe-
rien. Das Bundesministerium der Justiz hat die Vor-
schläge koordiniert und zusammengeführt. 

Die Einzelmaßnahmen lassen sich folgenden 
Schwerpunkten zuordnen: 

• Maßnahmen zur Förderung der Digitalisie-
rung, 

• Abbau von Anzeige- und Mitteilungspflichten, 

• weitere Verfahrenserleichterungen und 
Rechtsbereinigung. 

Die Verordnung zur Entlastung der Bürger, der 
Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie 
wird nun dem Bundesrat zugeleitet.  

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBE-
RUFLER 

Für „Milchersatzprodukte“ pflanzlichen 

Ursprungs kein ermäßigter Umsatzsteuer-

satz 

„Milchersatzprodukte” pflanzlichen Ursprungs (im 
Streitfall: aus Soja, Reis oder Hafer hergestellte Ge-
tränke bzw. vegane Milchalternativen) sind keine 
Milch oder Milchmischgetränke im Sinne von An-
lage 2 zu § 12 Abs. 2 Umsatzsteuergesetz und un-
terliegen daher dem Regelsteuersatz von 19 %. So 
entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg 
(Az. 1 K 232/24). 

Lediglich ergänzend sei - und dies auch nur zur An-
wendung der Nr. 35 der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 - 
darauf hingewiesen, dass allenfalls der Gesetzge-
ber eine ausdrückliche Ausnahme in die betreffen-
den Bestimmungen der Anlage einfügen kann. 
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Forderungsverzicht zwischen Gesellschaf-

tern einer GmbH ohne angemessenen 

Wertausgleich als freigebige Zuwendung 

Wenn Gesellschafter einer GmbH wirksam verein-
bart haben, dass Leistungen in die Kapitalrücklage 
gesellschafterbezogen zugeordnet werden, wird 
jedoch die Kapitalrücklage im Zusammenhang mit 
einer Kapitalerhöhung abweichend hiervon allen 
Gesellschaftern entsprechend ihren Beteiligungs-
quoten zugerechnet, kann der Verzicht auf einen 
angemessenen Wertausgleich durch den Gesell-
schafter, der die Leistungen erbracht hat, eine frei-
gebige Zuwendung zugunsten der Mitgesellschaf-
ter darstellen. So entschied der Bundesfinanzhof 
(Az. II R 40/21). 

Im Streitfall wurde deutlich erkennbar, dass die 
hier von einer Familie getroffenen Vereinbarungen 
zwischen Fremden sicherlich nicht so zustande 
gekommen wären. In vereinfachter Form darge-
stellt, wurde hier das vom Vater in eine GmbH ein-
gebrachte Vermögen von rd. 5 Mio. Euro bei einer 
späteren Kapitalerhöhung der Gesellschaft zu-
nächst mit je einem Drittel jedem Gesellschafter 
zugerechnet und anschließend die Söhne zu einem 
Ausgleich des dadurch entstandenen Wertverlus-
tes für den Vater verpflichtet. Der vereinbarte Aus-
gleich war nach Auffassung des Finanzamtes aber 
um rd. 1,2 Mio. Euro je Sohn zu gering bemessen 
worden. Diese Auswirkungen ergaben sich auch 
dadurch, dass sich das Vermögen der GmbH sich in 
der Zeit zwischen Einlage in die Gesellschaft durch 
den Vater und der folgenden Kapitalerhöhung auf 
einen gemeinen Wert von rd. 12 Mio. Euro erhöht 
hatte. Die Beteiligung des Vaters an der GmbH 
wurde durch die disquotale Kapitalerhöhung von 
33,33 % auf nur noch 1,62 % verringert. Der Wert-
zuwachs des Vermögens der GmbH kann auch 
dadurch zustande gekommen sein, dass die Sach-
einlagen des Vaters im Zeitpunkt der Einlage einen 
höheren gemeinen Wert hatten als der vertragliche 
Einlagewert. Dies ändert aber nichts an dem Wert 
im Zeitpunkt der freigebigen Zuwendung gem. § 7 
Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, denn im Einlagezeitpunkt 
wurde entsprechend dem Gesellschaftsvertrag nur 
dem Vater die Kapitaleinlage zugerechnet. Zu die-
sem Zeitpunkt gab es noch keine freigebige Zuwen-
dung. 

Der Bundesfinanzhof begründet sein Urteil sehr 
ausführlich auch unter Verweis auf die gesell-
schaftsrechtliche Rechtslage und die Auffassung 
der Finanzverwaltung (R E 7.5 Abs. 11 S. 14 ErbStR 
2019). Auch das für eine Steuerpflicht notwendige 
subjektive Bewusstsein einer Schenkung gem. § 7 
ErbStG sieht der Bundesfinanzhof hier als erfüllt an. 
Den Beteiligten war klar, dass die Kapitalerhöhung 
durch die Söhne beim Vater eine Wertminderung 
seines Anteils zur Folge hatte. Dafür wurde auch 
ausdrücklich ein auszugleichender Wert festge-
stellt. Dass dieser unrichtig berechnet wurde, 
ändert daran nichts, denn auf die Kenntnis über die 
genaue Höhe der Zuwendung komme es nicht an. 

Verordnung über entwaldungsfreie Liefer-
ketten: Verschiebung des Geltungsbe-
ginns um ein Jahr 

Die EU-Kommission hat am 02.10.2024 einen Än-
derungsvorschlag zur Verordnung (EU) 2023/1115 
über entwaldungsfreie Lieferketten vorgelegt. Da-
rin schlägt sie  

• die Verschiebung der Anwendung der Verord-
nung um ein Jahr vor. Demnach müssen große 
Unternehmen die Vorschriften ab 30.12.2025 
(statt 30.12.2024) und Kleinst- und kleine Un-
ternehmen ab 30.06.2026 (statt 30.06.2025) 
anwenden. 

• die Vorlage der Länderbenchmark-Liste in 
Form von Durchführungsrechtsakten bis spä-
testens 30.06.2025 vor. Die Grundsätze für die 
Methodik zur Einstufung der Länder in die 
verschiedenen Risikokategorien werden im 
strategischen Rahmen für die internationale 
Zusammenarbeit aufgezeigt. 

Außerdem hat die EU-Kommission ihre Website 
green-business.ec.europa.eu zur Verordnung über 
entwaldungsfreie Lieferketten überarbeitet und 
Leitlinien zur Unterstützung von Unternehmen und 
Durchsetzungsbehörden sowie Klarstellung der 
Bestimmungen in der Verordnung und aktualisierte 
FAQ, in die über 40 neue zusätzliche Antworten auf 
häufig gestellte Fragen aufgenommen wurden, ver-
öffentlicht. 
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Laut EU-Kommission ist das Informationssystem, in 
dem die Sorgfaltserklärungen registriert und hoch-
geladen werden können, ab November einsatzbe-
reit. Der volle Betrieb soll ab Dezember gewähr-
leistet sein. 

Autohaus in Planungsphase: Kein Vorsteu-

erabzug für Erwerb eines Supersportwa-

gens als Ausstellungsstück 

Ein bereits vor der Erzielung von Ausgangsumsät-
zen als Ausstellungsstück für ein Autohaus erwor-
bener sog. Supersportwagen (Porsche) kann eine 
Eingangsleistung sein, wenn die Verwendungsab-
sicht hinreichend belegt ist. So entschied das 
Niedersächsische Finanzgericht (Az. 5 K 148/23). 

Der Erwerb eines solchen "Supersportwagens" 
kann sich gleichwohl als gänzlich unangemessen 
erweisen, wenn die Erzielung von Umsätzen mit 
dem geplanten Autohaus noch in weiter Ferne liegt 
und von Umständen abhängt, auf die der Unter-
nehmer keinen oder nur begrenzten Einfluss hat. 
Nach Maßgabe dieser Rechtsgrundsätze ist der 
Erwerb des Porsches vorliegend als unangemessen 
anzusehen. Dem vom Kläger begehrten Vorsteuer-
abzug steht hiermit das Vorsteuerabzugsverbot 
entgegen. 

Schreiben des Bundesministeriums für 
Finanzen zur E-Rechnung veröffentlicht 

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat am 
15.10.2024 das Schreiben "Ausstellung von Rech-
nungen nach § 14 UstG - Einführung der obligato-
rischen elektronischen Rechnung bei Umsätzen 
zwischen inländischen Unternehmern ab dem 
01.01.2025" veröffentlicht. 

Darin erläutert es die zur E-Rechnung getroffenen 
Regelungen des Wachstumschancengesetzes und 
geht auf besondere Fragestellungen zur E-Rech-
nung ein. Im Wesentlichen ist das finale BMF-
Schreiben inhaltsgleich mit dem im Juni 2024 ver-
öffentlichten Entwurf. Neu hinzugekommen sind 
konkretisierende Erläuterungen. 

Die nachfolgenden Punkte fassen die wichtigsten 
Aspekte zur Einführung der verpflichtenden elekt-
ronischen Rechnungen (B2B) zusammen: 

• Die gesetzlichen Pflichten zur Rechnungsaus-
stellung werden durch das Wachstumschancen-
gesetz umfassend neu formuliert und inhaltlich 
angepasst. 

• Ab dem 01.01.2025 ist für alle Unternehmens-
größen verpflichtend die Möglichkeit zum Emp-
fang einer elektronischen Rechnung als struk-
turierter Datensatz bei inländischen B2B-Leis-
tungen sicherzustellen. 

• Ab dem 01.01.2028 ist für alle Unternehmen 
verpflichtend eine elektronische Rechnung als 
strukturierter Datensatz bei inländischen B2B-
Leistungen auszustellen. 

• Die elektronische Rechnung muss in einem 
strukturierten elektronischen Format ausge-
stellt, übermittelt und empfangen werden und 
eine elektronische Verarbeitung ermöglichen. 

• Die Verpflichtung zur elektronischen Rech-
nungsausstellung besteht für Leistungen eines 
Unternehmers an einen anderen Unternehmer 
im Inland (B2B). 

• Die Verpflichtung zur elektronischen Rech-
nungsausstellung besteht auch im Falle der Ab-
rechnung durch eine Gutschrift, wenn die Rech-
nung durch den Leistungsempfänger ausgestellt 
wird. 

• Die EU-Norm für elektronische Rechnungsaus-
stellung gemäß der Richtlinie 2014/55/EU legt 
die inhaltlichen Anforderungen an das struktu-
rierte Format einer elektronischen Rechnung 
fest. 

• Die Einführung der verpflichtenden elektroni-
schen Rechnungsausstellung dient der Bekämp-
fung von Umsatzsteuerbetrug und der Effi-
zienzsteigerung in Unternehmen. 

• Die Einführung der E-Rechnung B2B bildet die 
Voraussetzung für die Einführung einer Ver-
pflichtung zur transaktionsbezogenen Meldung 
von Umsätzen im B2B-Bereich durch Unterneh-
mer an ein bundeseinheitliches IT-System der 
Verwaltung. 
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Auszubildende 

zum Steuerfachangestellten 

(m/w/d) 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• einen guten Realschulabschluss oder Abitur 
• Verständnis für Zahlen 
• gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift 
• Engagement und Teamgeist 
• Sorgfalt und die Bereitschaft, ständig Neues 

zu lernen 
• ein offenes und freundliches Auftreten 

Zu Ihren Ausbildungsaufgaben gehören: 

• Erstellen der Finanzbuchführung 
• Erledigen der Lohn- und Gehaltsabrechnun-

gen 
• Vorbereiten von Jahresabschlüssen 
• Erstellen von Steuererklärungen für Privat-

personen und Firmen 
• Prüfen von Steuerbescheiden 
• Direkter Kontakt zu den Mandanten nach 

Ende der Einarbeitung 

Das bieten wir Ihnen: 

• Fortbildungsmöglichkeiten als Steuerfachwirt 
oder Bilanzbuchhalter 

• auf Wunsch ist auch ein duales Studium mög-
lich 

Auszubildende 

zum Kaufmann für Büromanagement 
für unser Sekretariat (m/w/d) 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• einen guten Realschulabschluss oder Abitur 
• sicherer Umgang in der deutschen Sprache 

und Rechtschreibung 
• Organisationstalent, Engagement und Team-

geist 
• Sorgfalt und die Bereitschaft, ständig Neues 

zu lernen 
• ein offenes und freundliches Auftreten 

Zu Ihren Ausbildungsaufgaben gehören: 

• allgemeine Büroorganisation 
• Terminmanagement 
• Korrespondenz 
• Postbearbeitung mithilfe des DATEV 

Dokumentenmanagementsystems (DMS) 
• Empfang und Telefonzentrale 
• Mandantenbetreuung 
• Erstellung von Ausgangsrechnungen 
• Stammdatenpflege 
• Layout von Jahresabschlussberichten 
• Buchhaltung 

Das bieten wir Ihnen: 

• Fortbildungsmöglichkeiten 

 

Wir bringen Ihnen Vertrauen entgegen und übertragen Ihnen Verantwortung. Sie arbeiten an einem moder-
nen, attraktiven Arbeitsplatz in der Nähe der Universität mit guter Verkehrsanbindung. Sie haben hilfsbereite 
Kolleginnen und Kollegen und ein angenehmes Arbeitsklima, regelmäßige Rückenschule, kostenfreie Getränke 
und Obst am Arbeitsplatz runden das positive Umfeld ab. 
Und: Sie erhalten einen sicheren Arbeitsplatz nach Ende der Ausbildung! 

INTERESSIERT? Wir freuen wir uns schon jetzt auf Ihre Bewerbung:  

Jantzen Sackmann & Partner mbB 

Frau Taina Tobias 
Lise-Meitner-Straße 6, 28359 Bremen 
Mail: t.tobias@wp-jsp.de 
Tel.: 0421/36300-14 

IN EIGENER SACHE: 

Wir möchten unser junges Team weiter verstärken und suchen zum 01.08.2025: 

mailto:t.tobias@wp-jsp.de
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TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN 

Folgende Steuern werden im November 2024 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Montag, 11.11.2024 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

14.11.2024 

14.11.2024 

Freitag, 15.11.2024 Gewerbesteuer 

Grundsteuer4) 

18.11.2024 

18.11.2024 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat bzw. das 1. Kalendervierteljahr. 

4) Vierteljahresbetrag 

Folgende Steuern werden im Dezember 2024 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Dienstag, 10.12.2024 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer3) 

13.12.2024 

13.12.2024 

13.12.2024 

13.12.2024 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlän-
gerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
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